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Modulthema: Schulpraktische Studien 2: Unterricht probieren 

Kurzzeichen: AVL2SP2 

Kategorie (Modulart):

X 
  
  

Pflichtmodul 
Wahlpflichtmodul 
Wahlmodul 

X 
  

Basismodul 
Aufbaumodul 

X 
  
  

studienfachbereichsspezifisches Modul 
studienfachbereichsübergreifendes 
Modul 
studiengangsübergreifendes Modul 

Niveaustufe: Studienabschnitt: 1 Studienjahr: 1 Semester: 2

Dauer und Häufigkeit des 
Angebots:

1 Sem. / jährlich 

Modulverantwortliche/r: Emmerich Boxhofer 

Voraussetzung für die 
Teilnahme:

Positiver Abschluss des Moduls Schulpraxis 1 

Anzahl der Credits: 6 

Bildungsziel(e):

Kontinuierlicher Ausbau des Unterrichtsumfanges unter Berücksichtigung 
der persönlichen Stärken  
Grundlegende Planungsformen vertiefen und festigen  
Gezielte Arbeit am eigenen Lehrverhalten  
Berufswahl überprüfen  
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel  
Unterrichtsplanungen mit den Gegebenheiten der Praxis in 
Übereinstimmung bringen  

Bildungsinhalte:

Umfassendere Planungen und Analysen  
Methodenvielfalt im Unterricht  
Gezielte Beobachtungsaufgaben durchführen  
Reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Schulpraxis  
Dokumentation und Präsentation der persönlichen und beruflichen 
Entwicklung  

Zertifizierbare (Teil-)
Kompetenzen:

Zunehmend Unterricht zielführend planen, durchführen und auswerten  
Standardsprache im schriftlichen und mündlichen Ausdruck beherrschen 
und situationsgerecht einsetzen  
Wechsel der Perspektive, um die Lernenden zu verstehen und um sich 
Distanz zum Geschehen zu verschaffen.  
Erlernte Planungsmodelle umsetzen können  

Anteilsmäßige Verteilung 
auf die 
Studienfachbereiche:

Humanwissenschaften: Fachwissenschaften 
(-didaktik): 

Schulpraxis: 6 Ergänzende Studien: 

Verbindung zu anderen 
Modulen bzw. 
Studienfachbereichen:

Fachdidaktik, Humanwissenschaft 

Literatur:
Aktuelle Literatur wird von dem/der Modulverantwortlichen für jedes Semester 
bekannt gegeben. 

Leistungsnachweis:

Hinsichtlich Art und Ausmaß des/der Leistungsnachweise/s wird auf § 1 und 6 der 
Prüfungsordnung verwiesen. Die endgültige Festlegung bestimmter 
Leistungsnachweise erfolgt vor konkreter Abhaltung des Moduls durch den/die 
Modulverantwortliche/n und wird den Studierenden nachweislich zur Kenntnis 
gebracht. 

Sprache: Deutsch 

Lehr- und Lernformen:

 
1) 

V/S/Ü
2) 

Wst
1) 

EL/FS
3) 

Wst
1) 
T/K

4) 
Wst

5) 
Betr.

6) 
SSh

7) 
EC

LV-Titel
8) 
FB

 1):  P 4.00     4 52 4.00  Schulpraktische Studien  SP

 2):  S 0.75    K 0.25 1 13 1.00
 Lernfördernde Bedingungen im 
Unterricht

 SP

 3):  Ü 0.75    K 0.25 1 13 1.00  Lehrverhaltenstraining  SP

 4):            



1) Art der Lehrveranstaltung; 2) Präsenzstudienanteile; 3) Betreute Studienanteile gemäß § 37 HG; 4) Weitere 
betreute Studienanteile 5) Gesamt (betreut) 6) Selbststudium (Arbeitsstunden) 7) ECTS-Credits 8) 
Studienfachbereiche 
 

 5):            

 6):            


